
Viele Leute nutzen Onlineplattformen 
zum Verkauf von nicht mehr benötig-
ten Gegenständen oder inserieren über 
diese Plattformen persönliche Dienst-
leistungen oder die Vermietung von 
Immobilien. 

Im Zuge des mit 1.1.2023 in Kraft 
getretenen „Digitalen Plattformen-
Meldepflichtgesetzes“ (DPMG) muss-
ten sich meldepflichtige Plattform- 
betreiber registrieren und haben der 
Finanzbehörde bis Ende Jänner des  
Folgejahres (für 2023 somit bis Ende 
Jänner 2024) personenbezogene Daten 
und Transaktionen ihrer Anbieter zu 
melden. 

Dadurch erlangt die Finanzverwaltung 
Kenntnis über allfällige Umsätze der 
Anbieter und kann in der Folge nicht 
versteuerte Einkünfte leichter aufde-
cken. Einer Meldepflicht durch den 

Plattformbetreiber unterliegen nachfol-
gende Transaktionen:

Verkauf von körperlichen Waren

Nur der Verkauf von körperlichen Waren 
unterliegt der Meldepflicht. Der Ver-
kauf von unkörperlichen Waren ist hin- 
gegen nicht von der Meldepflicht 
betroffen.

Vermietung und Verpachtung von 
Immobilien

Ebenfalls umfasst die Meldepflicht 
Umsätze aus der Vermietung und Ver-
pachtung von unbeweglichem Vermö-
gen wie Wohnungen, Gewerbeimmobi-
lien oder Ferienimmobilien.

Vermietung von Verkehrsmitteln

Eine Meldepflicht besteht zudem für 

die Vermietung jeglicher Verkehrsmittel 
wie Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge, 
die der Beförderung von Personen oder 
Gütern dienen.

Erbringung von Dienstleistungen

Auch von der Meldepflicht umfasst sind 
persönlich erbrachte Dienstleistungen 
durch natürliche Personen, die über 
Plattformen angeboten und abgewi-
ckelt werden. 

Ausnahmebestimmungen

Das Gesetz sieht diverse Ausnahmen für 
Plattformbetreiber vor, wenn beispiels-
weise das Geschäftsmodell der Platt-
form ohne meldepflichtige Anbieter 
konzipiert ist. Zudem müssen Kleinst-
anbieter (weniger als 30 Transaktio-
nen und Umsatz < € 2.000,00) nicht  
gemeldet werden. 
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Kann ein Investitionsfreibetrag auch für klimafreund-
liche Heizungssysteme geltend gemacht werden?
Der Gesetzgeber hat kürzlich eine 
Änderung des Einkommensteuerge-
setzes (EStG) beschlossen, die einen  
Investitionsfreibetrag (IFB) für klima-
freundliche Heizungssysteme bei An-
schaffung oder Herstellung ab 1.1.2023 
ermöglicht.

Aufgrund des im EStG geregelten Ge-
bäudeausschlusses kann ein Investitions- 

freibetrag bisher für Wirtschafts- 
güter, die als Teil eines Gebäudes anzu-
sehen sind, nicht geltend gemacht wer-
den. 

Die Beurteilung, ob ein eigenständi-
ges Wirtschaftsgut oder ein Teil eines 
Gebäudes vorliegt, hat laut Verwal-
tungsgerichtshof (VwGH) nach der Ver-
kehrsauffassung zu erfolgen. 

Nach der Verkehrsauffassung gehö-
ren bei Gebäudeeinbauten typische 
Gebäudeteile auch bei nur loser Ver-
bindung zum Gebäude. Sämtliche typi-
sche Gebäudeteile sind nicht selbstän-
dig bewertbar, auch wenn sie ohne Ver-
letzung ihrer Substanz und mit gerin-
gen Kosten aus der Verbindung mit dem 
Gebäude gelöst werden können. 

Wie ist die Rechtsmeinung des Finanzministeriums zur 
Steuerbefreiung von Photovoltaikanlagen?

Einkünfte aus der Einspeisung von elek-
trischer Energie aus Photovoltaikan-
lagen in das Netz stellen grundsätzlich – 
abgesehen insbesondere von Liebhabe-
rei – Einkünfte aus Gewerbebetrieb dar.
Steuerfrei sind ab der Veranlagung 2022 
Einkünfte natürlicher Personen aus der 
Einspeisung von bis zu 12.500  kWh 
elektrischer Energie aus Photovoltaik-
anlagen, wenn die Engpassleistung 
der jeweiligen Anlage die Grenze von  
25 kWp nicht überschreitet. 

Das Finanzministerium hat nun in der 
aktuellen Wartung der Einkommen-
steuerrichtlinien seine Rechtsmei-
nung zu diesem Thema dargelegt. Im  
Folgenden finden Sie daraus einige  
Ausführungen:

Als Engpassleistung gilt bei Photovol-
taikanlagen die Modulspitzenleistung 
(Leistung in kWpeak). Die Leistung 
des Wechselrichters ist nicht relevant.  
Hinsichtlich der Einheitlichkeit einer 
Photovoltaikanlage ist auf den Zähl-

punkt abzustellen. Die Befreiung gilt 
sowohl für Voll- als auch Überschuss-
einspeisung.

Bei Überschreiten der 12.500  kWh 
kommt eine anteilige Befreiung zur 
Anwendung (im Sinne eines Freibe-
trages). Für die übersteigende Menge 
ist grundsätzlich der darauf entfal-
lende Preis heranzuziehen. Ist dieser 
aus der Abrechnung nicht ersichtlich, 
kann aus Vereinfachungsgründen auch 
der Durchschnittspreis des jeweiligen 
Kalenderjahres verwendet werden.

Der Freibetrag bezieht sich auf den ein-
zelnen Steuerpflichtigen. Steht eine 
Anlage im wirtschaftlichen Eigentum 
von mehreren Personen, steht der Frei-
betrag somit mehrmals zu. Die Ein-
schränkung auf Anlagen mit einer Eng-
passleistung von 25 kWp gilt auch bei 
mehreren Eigentümern. 

Ist andererseits ein Steuerpflichtiger an 
mehreren Anlagen beteiligt, steht ihm 

der Freibetrag nur einmal zu. Die Befrei-
ung bezieht sich auf sämtliche Einkünfte 
aus der Einspeisung, sofern die maxi-
male Erzeugungsmenge der Anlage 
nicht überschritten wird. – Sie steht 
somit nicht betriebsbezogen zu.

Werden Einkünfte aus der Einspeisung 
im Rahmen einer gemeinsamen kom-
merziellen Anlage erzielt, ist die Be- 
freiung im Rahmen des Feststellungs-
verfahrens (noch) nicht zu berücksich-
tigen. Der Gewinnanteil ist somit un-
gekürzt festzustellen und die Befreiung 
sodann im Rahmen des Einkommen-
steuerverfahrens des Beteiligten zu be-
rücksichtigen. Aus Vereinfachungsgrün-
den bestehen keine Bedenken, ein Fest-
stellungsverfahren nicht durchzuführen, 
wenn eine Photovoltaikanlage insbe-
sondere von einem (Ehe)Paar betrie-
ben wird und das Vorliegen der Voraus-
setzungen der Steuerbefreiung bei allen 
Personen offensichtlich ist.

Die Einkünfte aus der Photovoltaikan-
lage sind dem-/denjenigen zuzurech-
nen, dem/denen die Einkunftsquelle 
(also die Anlage) zuzurechnen ist. Nur 
für diese/n greift auch die Steuerbefrei-
ung (eine "Vervielfachung" für sämtli-
che im gleichen Haushalt lebende Per-
sonen ist daher nicht möglich). 

Für die Frage der Einkünftezurechnung 
ist nicht maßgeblich, wer den Strom- 
liefervertrag abgeschlossen hat.

Die Steuerbefreiung bezieht sich sowohl 
auf positive als auch negative Einkünfte.

Weiters finden sich Beispiele und wei-
tere Ausführungen in Bezug auf Land- 
und Forstwirtschaft in den Einkommen-
steuerrichtlinien. 

Zu den typischen Teilen des Gebäudes 
und deshalb nicht als selbständige Wirt-
schaftsgüter zählen z. B. auch Heizungs-
anlagen. Auch Aufwendungen für einen 
Fernwärmeanschluss (Umstellung der 
Heizungsanlage von Öl auf Fernwärme) 
sind dem Gebäude zuzuordnen. 

Vor diesem Hintergrund kann nach der 
geltenden Rechtslage für die Umstel-
lung auf klimafreundliche Heizungssys-
teme (z. B. Anschaffung einer Wärme-
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Eine steuerliche Forschungsprämie 
kann geltend gemacht werden für

 • eigenbetriebliche Forschung und 

 • Auftragsforschung.

Die Prämie beträgt 14 % der For-
schungsaufwendungen (Ausgaben). 
Unter bestimmten Voraussetzungen 
kann auch ein fiktiver Unternehmer-
lohn angesetzt werden (gilt erstmalig 
für Prämien, die das Kalenderjahr 2022 
betreffen und nach dem 30.6.2022 
erstmalig beantragt werden).

Unter eigenbetrieblicher Forschung 
ist Forschung und experimentelle Ent-
wicklung im eigenen Betrieb zu ver-
stehen, die systematisch und unter 
Einsatz wissenschaftlicher Methoden 
durchgeführt wird. Zielsetzung muss 
sein, den Stand des Wissens zu ver-
mehren sowie neue Anwendungen 

dieses Wissens zu erarbeiten. Die For-
schung muss in einem inländischen 
Betrieb oder in einer inländischen 
Betriebsstätte erfolgen.

Beantragt ein Steuerpflichtiger eine 
Forschungsprämie für eigenbetrieb-
liche Forschung, hat er zwingend ein 
(kostenloses) Gutachten der For-
schungsförderungsgesellschaft mbH 
(FFG) vorzulegen. In diesem Gutach-
ten wird die Qualität der Forschung 
beurteilt. Das Gutachten kann über 
FinanzOnline beantragt werden.

Auftragsforschung umfasst die in Auf-
trag gegebene Forschung und experi-
mentelle Entwicklung. Es dürfen nur 
Einrichtungen oder Unternehmen 
beauftragt werden, die auch mit For-
schungsaufgaben und experimentel-
len Entwicklungsaufgaben befasst sind 
und deren Sitz in einem Staat der EU 
oder des EWR gelegen ist. Der Auf-

tragnehmer darf nicht unter beherr-
schendem Einfluss des Auftraggebers 
stehen oder Mitglied einer Unterneh-
mensgruppe sein, der auch der Auf-
traggeber angehört. Die Forschungs-
prämie kann bei Auftragsforschung 
nur für Aufwendungen von höchs-
tens € 1.000.000,00 pro Wirtschafts-
jahr (wenn dieses zwölf Monate 
umfasst) geltend gemacht werden. 
Die Forschung muss von einem inlän-
dischen Betrieb oder einer inländi-
schen Betriebsstätte in Auftrag gege-
ben worden sein.

Bereits beim Vertragsabschluss sollte 
mit dem beauftragten Forscher ver-
einbart werden, wer die Forschungs-
prämie beantragt. Die Prämie darf nur 
einmal geltend gemacht werden.

Dies sind nur einige Eckpunkte zur For-
schungsprämie. Weitere Regelungen 
sind zu beachten.

WAS BRINGT DIE STEUERLICHE FORSCHUNGSPRÄMIE?

Zu den typischen Teilen des Gebäudes 
und deshalb nicht als selbständige Wirt-
schaftsgüter zählen z. B. auch Heizungs-
anlagen. Auch Aufwendungen für einen 
Fernwärmeanschluss (Umstellung der 
Heizungsanlage von Öl auf Fernwärme) 
sind dem Gebäude zuzuordnen. 

Vor diesem Hintergrund kann nach der 
geltenden Rechtslage für die Umstel-
lung auf klimafreundliche Heizungssys-
teme (z. B. Anschaffung einer Wärme-

pumpe) kein Investitionsfreibetrag gel-
tend gemacht werden, weil diese nach 
der Verkehrsauffassung in der Regel 
dem Gebäude zuzuordnen sein werden.

Durch die Neuregelung kann für die 
Anschaffung und Herstellung von klima-
freundlichen Anlagen zur Wärme- und 
Kältebereitstellung in Zusammenhang 
mit Gebäuden jedenfalls ein Investi-
tionsfreibetrag geltend gemacht wer-
den. Derartige Anlagen sollen – bei 

Erfüllung der allgemeinen Vorausset-
zungen zum IFB – auch dann IFB-fähig 
sein, wenn sie in Zusammenhang mit 
einem Gebäude stehen. 

Die betroffenen Wirtschaftsgüter 
sind taxativ genannt und umfas-
sen Wärmepumpen, Biomassekessel, 
Fernwärme- bzw. -kältetauscher, 
Fernwärme- bzw. -kälteübergabe- 
stationen und Mikronetze in Zusam-
menhang mit Gebäuden.  
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Wo Menschen zusammenarbeiten, lassen sich Konflikte 
nicht vermeiden. Falls diese aber überhandnehmen und 
so Kraft und Arbeitszeit in einem nicht mehr vertretba-
ren Ausmaß binden, sind Führungskräfte aufgerufen, zur 
Konfliktlösung beizutragen. Hier einige Tipps dazu:

 • In einem ersten Schritt ist es effektiv, sich einen Über-
blick zu verschaffen und festzustellen, worin der Kern 
des Konfliktes besteht. Wer sind die Konfliktparteien? 
Was ist passiert? Falls erforderlich, bieten Sie Schutz, 
indem Sie z. B. die Streitparteien räumlich trennen.

 • Versuchen Sie, durch Fragen ein tieferes Verständnis 
für die Beweggründe des Konfliktes zu gewinnen. 
Worin liegt die Sachebene und worin die Beziehungs-
ebene des Konfliktes?

 • Führen Sie mit den einzelnen Parteien Konfliktge- 
spräche.

 • Nehmen Sie als Führungskraft die Rolle eines Medi-
ators ein und vermitteln Sie zwischen den einzelnen 
Konfliktparteien. Ziel ist es, eine Lösung zu finden, die 
für alle Parteien positiv angenommen werden kann. 
Dies kann bei Bedarf auch von einem externen Medi- 
ator unterstützt werden (insbesondere, wenn die Füh-
rungskraft selbst im Konflikt involviert ist).

Achten Sie als Führungskraft laufend auf die aktuelle 
Stimmung im Team, um so möglichst frühzeitig Konflikte 
in Ihrem Team zu erkennen und entsprechend zu han-
deln. Dabei ist die Kommunikation mit Ihren Teammit-
gliedern und zwischen den Teammitgliedern von beson-
derer Bedeutung.

WIE KÖNNEN KONFLIKTE IN 
TEAMS GELÖST WERDEN?

Stand: 4.5.2023

Welche Änderungen sind 
durch das Abgabenän-
derungsgesetz 2023 in 
der Einkommensteuer 
geplant?
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VERBRAUCHERPREISINDIZES
Monat Jahres-

inflation %
VPI 2020 
(2020=100)

VPI 2015 
(2015=100)

April 2023   9,7 119,7 129,5

März 2023   9,2 118,8 128,5

Februar 2023 10,9 118,2 127,9

Fälligkeitsdatum 15. Juni 2023

USt, NoVA, WerbeAbg  für April

L, DB, DZ, ÖGK, KommSt für Mai

Das Finanzministerium hat das Abgabenänderungsgesetz 
2023 zur Begutachtung versandt. Das umfangreiche Ge- 
setzespaket umfasst punktuelle Änderungen in 19 Einzelge-
setzen.

Im Einkommensteuergesetz sind unter anderem Änderungen 
zu folgenden Themen geplant:

 • Bestimmte Entschädigungen, die an Wahlbeisitzer geleistet 
werden, sollen bis zur gesetzlich vorgesehenen Höhe steu-
erfrei werden.

 • Die Entnahme von Gebäuden aus dem Betriebsvermögen 
soll wie schon bisher die Entnahme von Grund und Boden 
zu Buchwerten statt zum Teilwert erfolgen. Daher soll auch 
die Gebäudebegünstigung bei Betriebsveräußerung und 
-aufgabe entfallen.

 • Besteuerung von Kapitalvermögen: Bestimmungen zu einer 
„Digitalen Befreiungserklärung“, die Zurechnung von Dividen-
den sowie die Anrechnung und Rückerstattung von Kapital- 
ertragsteuer bei zentralverwahrten Aktien sollen normiert 
werden.

 • Eine Generalnorm für das Stellen von Anträgen und die Aus-
übung von Wahlrechten soll eingeführt werden.

 • Einkünfte von Ärzten für die Behandlung von Insassen von 
Justizanstalten, die unter das Freiberuflichen-Sozialver-
sicherungsgesetz fallen, sollen Einkünfte aus freiberuflicher 
Tätigkeit darstellen.

 • Anpassungen bei der Besteuerung von Kryptowährungen.

 • Regelungen für Übertragungen von Wirtschaftsgütern aus 
dem Privatvermögen in eine Personengesellschaft.

Die weitere Gesetzwerdung dieses Begutachtungsentwurfes 
war bei Drucklegung noch abzuwarten. 
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